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Präambel 

 

Mit diesem Bericht kommt der Gleichbehandlungsbeauftragte der Energieversorgung 

Oberhausen AG (im Folgenden „evo“ genannt) seiner Verpflichtung aus § 7a Absatz 5 Satz 3 

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) nach. 

 

Der Bericht betrifft die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 und befasst sich mit den 

Maßnahmen des Gleichbehandlungsprogramms der evo zur diskriminierungsfreien 

Ausübung des Netzgeschäfts in den Tätigkeitsbereichen Strom und Gas. Er umfasst den 

Unternehmensverbund bestehend aus der Muttergesellschaft evo und ihrer Tochter-

gesellschaft Oberhausener Netzgesellschaft mbH (im Folgenden „OB-Netz“ genannt). Soweit 

es zur Verdeutlichung von Entwicklungen sinnvoll erscheint, wird an einigen Stellen auf 

Maßnahmen hingewiesen, die im ersten Quartal 2023 umgesetzt wurden. Diese werden 

dann im Detail in den Bericht für das Kalenderjahr 2023 aufgenommen. 

 

Der Bericht wird vorgelegt von Andreas Finke, dem Gleichbehandlungsbeauftragten der evo. 

Im Internet ist der Bericht auf der Seite der evo (https://www.evo-energie.de) in der Rubrik 

„Publikationen“ veröffentlicht. 

 

Maßnahmen zur diskriminierungsfreien Ausübung des Netzgeschäfts 

 

Das Gleichbehandlungsprogramm enthält die Maßnahmen der evo zur diskriminierungs-

freien Ausübung des Netzgeschäfts. Im Rahmen dieses Berichts wird dargestellt, wie diese 

Maßnahmen während des Berichtszeitraumes im vertikal integrierten Unternehmen vermittelt 

und gegebenenfalls im Einzelnen weiter ausgestaltet worden sind. 

 

 

I. Ausgestaltung des Gleichbehandlungsmanagements 

1. Gleichbehandlungsprogramm 

 
Das Gleichbehandlungsprogramm der evo für die mit Tätigkeiten des Netzbetriebs 

befassten Mitarbeiter wurde erstmalig durch Vorstandsbeschluss im Dezember 2005 in 

Kraft gesetzt. Die Bekanntmachung des Gleichbehandlungsprogramms gegenüber den 

Mitarbeitern erfolgte insbesondere in Schulungen und über unternehmensinterne 

Medien. In den Schulungen hat jeder betroffene Mitarbeiter ein Exemplar des 

Gleichbehandlungsprogramms ausgehändigt bekommen. 
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Im Jahr 2014 wurde das Gleichbehandlungsprogramm grundlegend überarbeitet und mit 

Stand 1. Dezember 2014 veröffentlicht, der Anpassungsbedarf wurde den Regulierungs-

behörden gegenüber kommuniziert. Den Mitarbeitern wurde das Programm über die 

Abteilungs-/Gruppenleiter bzw. im gewerblichen Bereich über die Meisterebene 

persönlich ausgehändigt. Schulungen für neue Mitarbeiter finden regelmäßig statt. 

 

Das Programm ist nach wie vor das Gleichbehandlungsprogramm der evo, da diese als 

vertikal integriertes Unternehmen Adressat der Regelung des § 7a Absatz 5 EnWG ist. 

Es wurde jedoch festgelegt und im Text entsprechend formuliert, dass es für evo und die 

Netzgesellschaft OB-Netz gilt. Daher ist das Gleichbehandlungsprogramm neben dem 

Vorstand der evo auch von der Geschäftsführung der OB-Netz unterzeichnet. 

 

2. Gleichbehandlungsbeauftragter 

 
Gleichbehandlungsbeauftragter ist seit dem 9. Oktober 2007 Herr Andreas Finke. Seit 

dem 1. September 2009 ist er in der Abteilung Netzmanagement (aktuelle Bezeichnung: 

Bereich Energiedatenmanagement) innerhalb der OB-Netz angesiedelt, in seiner 

Funktion als Gleichbehandlungsbeauftragter aber nach wie vor dem Vorstand der evo 

unterstellt. 

 

In der Regel ist der Gleichbehandlungsbeauftragte ständig persönlich oder telefonisch 

erreichbar. Über die Möglichkeiten der Kontaktaufnahme sind die Mitarbeiter sowohl 

durch das Gleichbehandlungsprogramm als auch während der Schulungen informiert 

worden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, alle erforderlichen Kontaktdaten über 

das Intranet abzurufen. 

 

Der Gleichbehandlungsbeauftragte hat ein direktes Vortragsrecht beim Vorstand und 

nimmt dieses auch wahr. Er berichtet in regelmäßigen Abständen, über besondere Vor-

kommnisse wird der Vorstand unverzüglich informiert. 

 

Die seit der EnWG-Novellierung des Jahres 2011 formulierten Anforderungen des § 7a 

Absatz 5 EnWG, wonach der Gleichbehandlungsbeauftragte „… in seiner Aufgaben-

wahrnehmung vollkommen unabhängig“ ist und „… Zugang zu allen Informationen“ hat, 

werden seit jeher durch entsprechende Formulierungen im Gleichbehandlungsprogramm 

umgesetzt. Zur Verdeutlichung hat der Bezug zum Text des EnWG aber bei der letzten 

Überarbeitung des Programms Berücksichtigung gefunden. 

 



 5

Der Gleichbehandlungsbeauftragte nimmt regelmäßig an den Informationsveranstaltun-

gen des Verbandes BDEW zur Gleichbehandlung teil, bei denen auch Vertreter der 

Bundesnetzagentur referieren. Auch innerhalb der Beteiligungsgesellschaften der 

Westenergie AG findet ein Austausch statt, zu einzelnen Fragestellungen wurde der 

Gleichbehandlungsbeauftragte der Westenergie AG kontaktiert. Zudem wurde im 

Berichtszeitraum in diesem Kreise die Arbeitsgruppe „Kompetenzteam Gleich-

behandlungsbeauftragte“ neu ins Leben gerufen mit dem Ziel, Unbundling-

fragestellungen unter den Gleichbehandlungsbeauftragten der Westenergie AG - Beteili-

gungsgesellschaften zu erörtern. Es fanden im Berichtszeitraum zwei Informations-

veranstaltungen statt. 

 

II. Umsetzung des Gleichbehandlungsprogramms und Überprüfung wesentlicher 

diskriminierungsrelevanter Geschäftsprozesse 

 

Der Gleichbehandlungsbeauftragte hat im Unternehmen eine klare Position als 

Ansprechpartner und Berater für Fragen der Diskriminierungsfreiheit erhalten. In den 

Schulungen sind die Führungskräfte sowie die Mitarbeiter dazu aufgefordert worden, die 

Grundsätze der Vertraulichkeit und der Nichtdiskriminierung als wesentlichen Bestandteil 

in ihren Tätigkeiten zu berücksichtigen.  

 
Bei der Gestaltung entflechtungsrelevanter Prozesse sowie bei Projekten mit Bezug zum 

Unbundling ist der Gleichbehandlungsbeauftragte regelmäßig eingebunden. Im Berichts-

zeitraum wurden unter anderem folgende Prozesse überprüft bzw. folgende Maß-

nahmen umgesetzt: 

 

● Marktraumumstellung 

Zur Marktraumumstellung sieht der aktualisierte Netzentwicklungsplan eine 

Umstellung für das Netzgebiet der OB-Netz (Stadt Oberhausen) für das Jahr 2027 

vor. Nach den ersten Projektaktivitäten, über die in den vorhergehenden Zeiträumen 

berichtet wurde, wurde das Projekt im Jahr 2022 einer Prüfung unterzogen. Es sollte 

insbesondere geprüft werden, 

 
- ob die Dienstleistungen unbundlingkonform / diskriminierungsfrei ausgeschrieben 

wurden und 

- ob die Vertraulichkeit in Bezug auf die mit der Marktraumumstellung erlangten 

Daten zu Geräten, insbesondere zu den nicht umstellbaren Geräten, sichergestellt 

wird. 
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Die Prüfung wurde Ende Oktober 2022 durchgeführt, in der bisherigen Projektarbeit 

sind die wesentlichen vorbereitenden Tätigkeiten abgeschlossen: 

 
- Gründung des Projekts innerhalb der OB-Netz, 

- Auswahl des projektunterstützenden Unternehmens, 

- Ausschreibung und Vergabe der Leistungspakete: a) Technisches Projektmanage-

ment, b) Erhebung und Anpassung, c) Qualitätssicherung. 

 

Der Gleichbehandlungsbeauftragte konnte sich insgesamt davon überzeugen, dass 

die Vorbereitungen zur Marktraumumstellung unbundlingkonform und diskrimi-

nierungsfrei durchgeführt wurden. Die Neutralität des Netzbetreibers spiegelt sich in 

den vorhandenen Unterlagen wider. Noch offen sind die Bereiche „Schulung von 

Mitarbeitenden und Dienstleistern“ und „Gestaltung eines Außenauftritts“. Hier wurde 

empfohlen, diese in der weiteren Projektarbeit, aber rechtzeitig vor der eigentlichen 

Umstellung, zu realisieren. 

 

● Überprüfung der Konzernstruktur 

 Zu Veränderungen der Konzernstruktur wurde in den vergangenen Jahren regel-

mäßig berichtet. Daher erfolgt an dieser Stelle zunächst der Hinweis, dass evo und 

OB-Netz die sogenannte große Netzgesellschaft realisiert haben. Zum 31.12.2022 

waren insgesamt 165 Mitarbeiter (Vorjahr: 169) direkt bei der OB-Netz beschäftigt. 

 

An das Netz der OB-Netz sind in der Sparte Strom rund 135.000 Letztverbraucher 

angeschlossen, in der Sparte Gas rund 33.000. Aktuell sind bei OB-Netz 54 

Messstellen- und Messrahmenverträge abgeschlossen (Vorjahr 56). Von diesen 

Messstellenbetreibern wurden bisher 606 Zähler eingebaut (Vorjahr 583). 

 

● Planungs- und Kontrollprozesse  

Im Berichtszeitraum 2017 wurde über ein Veränderungsprojekt berichtet, aus dem 

heraus die Aufgaben der Netzentgeltkalkulation, der Bearbeitung von 

Kostenanträgen, der Kalkulation der Erlösobergrenzen sowie der Berechnung der 

Vergütung „Vermiedene Netznutzung“ in die Abteilung Netzmanagement (aktuelle 

Bezeichnung: Bereich Regulierung / Kaufm. Netzsteuerung) der OB-Netz verlagert 

wurden. Daher erfolgt an dieser Stelle nur der Hinweis, dass die voraussichtlichen 

Netzentgelte für 2023 unbundlingkonform ermittelt und zum 15.10.2022 im Internet 

veröffentlicht wurden. Die Veröffentlichung der endgültigen Netzentgelte erfolgte zum 

31.12.2022. Zusätzlich wurden alle Marktpartner per E-Mail davon unterrichtet. 
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● GPKE-, GeLi Gas- und weitere Prozesse zur Marktkommunikation 

 Die OB-Netz hat die Beschlüsse rund um die Marktkommunikation vollständig 

umgesetzt. Im Einzelnen sind dies: 

- BK6-06-009 „Geschäftsprozesse zur Kundenbelieferung mit Elektrizität“ (GPKE), 

zuletzt angepasst durch BK6-19-218 

- BK7-06-067 „Geschäftsprozesse Lieferantenwechsel Gas“ (GeLi Gas) 

- BK6-07-002 „Marktregeln für die Durchführung der Bilanzkreisabrechnung Strom“ 

(MaBiS), zuletzt angepasst durch BK6-20-059 

- BK6-09-034 „Wechselprozesse im Messwesen“ (WiM), zuletzt angepasst durch 

BK6-19-218 

- BK6-14-110 Anpassung der Festlegung „Marktprozesse für Einspeisestellen 

(Strom)“ 

- BK7-14-020 „Festlegung der Bundesnetzagentur in Sachen Bilanzierung Gas“ 

(GaBi Gas 2.0) 

- BK6-16-200 / BK7-16-142 „Anpassung der Vorgaben zur elektronischen Markt-

kommunikation an die Erfordernisse zur Digitalisierung der Energiewende“ 

- BK6-17-042 „Anpassung der Standardverträge im Messwesen an die 

Erfordernisse zur Digitalisierung der Energiewende“ 

- Anbieten und Abschließen von Messstellenrahmenverträgen für moderne / intelli-

gente Messeinrichtungen nach MsbG 

- BK6-18-032 „Weitere Anpassung der Vorgaben zur elektronischen Marktkommu-

nikation an die Erfordernisse des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende 

(„Marktkommunikation 2020“ - „Mako 2020“) 

- BK6-19-218 „Festlegung zur Stärkung der Bilanzkreistreue“ 

- BK6-20-059 „Bilanzierungsmodelle und Bestimmung der Ausfallarbeit“ 

(Redispatch 2.0) 

- BK6-20-160 „Festlegungsverfahren zur Weiterentwicklung der Netzzugangsbedin-

gungen Strom“ („Marktkommunikation 2022“ – „MaKo 2022“) 

 

 In den Gleichbehandlungsberichten der jeweiligen Jahre wurden diese Punkte be-

schrieben. Schwerpunkt im Jahr 2022 war die Umsetzung der neuen Regelungen, die 

sich aus der Mako2022 ergeben haben. Die BNetzA hatte die Festlegung zur 

Weiterentwicklung der Netzzugangsbedingungen Strom (BK6-20-160 „MaKo 2022“) 

am 21. Dezember 2020 veröffentlicht, die Vorbereitungen wurden im Jahr 2021 be-

gonnen. Entsprechend der BNetzA-Mitteilung „Nr. 27 zu den Datenformaten zur 

Abwicklung der Marktkommunikation“ vom 02.02.2022 wurde die Umsetzung der 

Datenformate einschließlich der Marktkommunikation 2022 vom 01.04.2022 auf den 
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01.10.2022 verschoben. Die Änderungen wurden bei der OB-Netz erfolgreich 

umgesetzt, beispielhaft seien einige wesentliche Verfahrensänderungen aufgelistet: 

- Automatisierung des Prozesses zur Unterbrechung und Wiederherstellung der 

Anschlussnutzung (Sperren/Entsperren), 

- Austausch von Zählzeitdefinitionen, 

- Prozesse zur Anforderung und Übermittlung von Werten an die neue Marktrolle 

ESA (Energieserviceanbieter). 

 

● Krisenvorsorge Gas  

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klima hat am 30.03.2022 die Früh-

warnstufe des Notfallplans Gas ausgerufen, um Deutschland auf einen möglichen 

Engpass in der Gasversorgung vorzubereiten. Nach Feststellung der Stufen werden 

entsprechende Notfallmaßnahmen ergriffen, um die Gasversorgung insbesondere für 

die sogenannten geschützten Kunden sicherzustellen. 

 

Reichen im Fall eines Engpasses die durch vorgelagerte Netzbetreiber einzu-

leitenden Schritte nicht aus, sind die Verteilnetzbetreiber berechtigt und verpflichtet, 

sämtliche Ein- und Ausspeisungen in ihrem Gasnetz den Erfordernissen anzupassen. 

Die OB-Netz hat unter anderem die bereits vor Beginn der aktuellen Krise 

bestehende Arbeitsanweisung angepasst (aktueller Stand: 01.07.2022). Diese regelt 

das genaue Vorgehen im Krisenfall auf Basis der aktuellen Rechtsvorschriften. 

 

OB-Netz kann von bestimmten Netzkunden - den nicht geschützten Letztver-

brauchern - kurzfristig die gezielte Absenkung des Gasbezugs verlangen oder diese 

vorübergehend abschalten. Die Auswahl der nicht geschützten Letztverbraucher 

erfolgt rein nach den Kriterien des § 53a EnWG; der Liefervertrag spielt dabei keine 

Rolle. Die vorgelagerten Netzbetreiber Thyssengas GmbH und Open Grid Europe 

GmbH erteilen die Vorgabe, in welchem Umfang eine Abschaltung vorgenommen 

werden muss. Die Kunden sowie ihre Lieferanten werden per E-Mail informiert. 

Anschließend würden die Maßnahmen unverzüglich eingeleitet. 

 

● Anpassung Netznutzungs- / Lieferantenrahmen- / Messstellenverträge Strom 

Über das „Festlegungsverfahren zur Weiterentwicklung der Netzzugangsbedingun-

gen Strom“ (BK6-20-160) wurde bereits im vorhergehenden Berichtszeitraum 

informiert. Im Jahr 2022 wurde die Umstellung auf den Lieferantenrahmenvertrag 

Strom abgeschlossen, 22 Lieferanten haben das Vertragsangebot nicht angenom-
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men. Bei den desintegrierten Netznutzern wurde das Vertragsangebot von einem 

desintegrierten Netznutzer nicht angenommen. 

 

● Anpassung Lieferantenrahmenvertrag Gas 

Zum 01.10.2022 stand die Anpassung des Lieferantenrahmenvertrags Gas auf die 

KoV XIII an. Insgesamt wurden 256 Vertragsangebote versendet, von 23 

Transportkunden wurde das Vertragsangebot nicht angenommen. In sechs Fällen 

wurden umfangreiche Vorbehalte geäußert, diese befinden sich noch in der recht-

lichen Prüfung. 

 

● Lieferanteninsolvenzen 

Im Jahr 2022 haben sich aufgrund der Entwicklungen auf den Energiemärkten 

Lieferanteninsolvenzen, Bilanzkreisschließungen sowie die Kündigung von Kunden-

verträgen durch kleinere Lieferanten fortgesetzt. Dies hatte zur Folge, dass deren 

Kunden durch den Netzbetreiber gemäß den gesetzlichen Regelungen der Grund- 

und Ersatzversorgung zugeordnet wurden. Jeder Kunde wurde durch die OB-Netz 

über diesen Schritt zeitnah informiert. 

 

● Messstellenbetriebsgesetz (MsbG)  

Auf Basis des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende übernimmt die OB-Netz 

den Messstellenbetrieb als grundzuständiger Messstellenbetreiber i.S.d. MsbG. Die 

buchhalterische Trennung des grundzuständigen Messstellenbetriebs für moderne 

Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme von anderen Tätigkeiten der 

Energieversorgung wird sichergestellt. 

 

● TSM 

 Seit 2006 wird die Sparte Strom der OB-Netz nach dem Technischen Sicherheits-

management-Konzept des Verbandes der Netzbetreiber e.V. (VDN) zertifiziert, seit 

2009 die Sparte Gas durch die Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches 

(DVGW) sowie ebenfalls seit 2009 die Sparte Fernwärme durch den Energieeffizienz-

verband für Wärme, Kälte und KWK (AGFW). In den Gleichbehandlungsberichten der 

Vorjahre wurde darüber berichtet. Im aktuellen Berichtszeitraum fanden keine 

Überprüfungen oder Zertifizierungen statt, erst im Jahr 2026 wird die OB-Netz 

rezertifiziert.  

 

Es gehört mittlerweile zur Routine in den Fachbereichen, Veränderungen an Pro-

zessen laufend zu dokumentieren. Bei der TSM-Zertifizierung handelt es sich um ein 
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Instrument zum Sicherheits- und Qualitätsmanagement in Energieversorgungs-

unternehmen. Ziel des TSM ist die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Aufbau- 

und Ablauforganisation und der erforderlichen Qualifikation des Personals. Das TSM 

kommt in seinem Ursprung zwar nicht aus dem Unbundling heraus, es schafft aber 

unter anderem die Voraussetzungen für unbundlingkonforme Prozesse. 

 

● Leitlinie Datenschutz und Informationssicherheit 

 Grundsätzlich sind Netzbetreiber als KRITIS-Unternehmen (Betreiber kritischer 

Infrastrukturen) einzustufen und haben nach dem Gesetz zur Erhöhung der 

Sicherheit informationstechnischer Systeme (IT-Sicherheitsgesetz (IT-Sig)) Mindest-

standards sowie erweiterte Sicherheitsmaßnahmen für die betriebene IT umzusetzen. 

Der IT-Sicherheitskatalog der BNetzA gem. § 11 1a EnWG konkretisiert diese 

Anforderungen. Mit der Novelle zum IT-Sig 2.0 wurden die Anforderungen nochmals 

erhöht: 

 

• Nachweispflicht und Zertifizierung nach ISO 27001 (Norm für ISMS), 

• Anwendung der ISO 27019 für Betreiber von Energienetzen, 

• Einführung von Systemen zur Angriffserkennung (SzA) – Monitoring und Analyse von 

Log-Dateien, um Cyberangriffe zu erkennen und entsprechende Abwehr-Maßnahmen 

einleiten zu können, 

• Ausarbeitung von Plänen zur Reaktion auf Störungsereignisse und Präventions-

maßnahmen. 

   

Außerdem wurden die Kompetenzen des Bundesamts für Sicherheit in der 

Informationstechnik (BSI) gestärkt, so dass das BSI zukünftig Mindeststandards 

festlegen und deren Einhaltung monitoren darf. 

 

Im Februar 2022 fand das interne Audit statt, Anfang März 2022 wurde das erste 

Überwachungsaudit im aktuellen Zertifizierungszyklus durchgeführt. 

 

● Anschluss und Einspeisemanagement von EEG- und KWKG-Anlagen, Marktstamm-

datenregister 

 Die Anzahl von EEG- und KWKG-Einspeisungen ist im Berichtszeitraum wiederum 

angestiegen. Es konnten bisher alle Netzanschlussbegehren von EEG- und KWKG-

Anlagebetreibern diskriminierungsfrei erfüllt werden. Das Problem von Leistungs-

reduzierungen ist bisher nicht aufgetreten und ist im Gebiet der OB-Netz bis auf 

Weiteres auch nicht zu erwarten. 
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Wie in den Vorjahren bildet ein Schwerpunkt die Netzbetreiberprüfung (im Jahr 2022 

rund 700 Tickets) im Marktstammdatenregister (MaStR), die Nutzung des MaStR ist 

weiterhin für die OB-Netz bei der Betreuung und Bearbeitung der Einspeiseanlagen 

von wesentlicher Bedeutung. Im Jahr 2022 sind rund 620 Netzanschlussanfragen 

(Vorjahr: rund 275) für PV-Anlagen eingegangen und beantwortet worden, hiervon 

wurden rund 300 Anlagen (Vorjahr: rund 200) dann auch in Betrieb genommen. 

 

Weitere relevante Themenschwerpunkte bilden die Einführung des Einspeiserportals 

und die Vorbereitung auf die Umsetzung des verabschiedeten EEG 2023. 

 

● Abschaltung nach Aufforderung durch den vorgelagerten Netzbetreiber 

Seit Juni 2020 besteht zwischen dem vorgelagerten Netzbetreiber Westnetz GmbH 

und der Oberhausener Netzgesellschaft mbH eine aktualisierte „Vereinbarung zur 

Umsetzung der Systemverantwortung nach §§ 13 Abs. 2, 14 Abs. 1 und 14 Abs. 1c 

und 49 Energiewirtschaftsgesetz“. Diese regelt die Zusammenarbeit zwischen vor- 

und nachgelagertem Netzbetreiber im Falle von notwendigen Eingriffen in die 

Energiesysteme, in der Regel auf Anweisung des Übertragungsnetzbetreibers. Basis 

der Vereinbarung sind die Regelungen der VDE-AR-N 4140 „Kaskadierung von 

Maßnahmen für die Sicherheit von elektrischen Energieversorgungsnetzen“. Des 

Weiteren besteht für Netzbetreiber die Pflicht zu automatischen Letztmaßnahmen zur 

Vermeidung von Systemzusammenbrüchen gemäß VDE-AR-N 4142 (Unterfrequenz-

lastabwurf, UFLA). Auch diese Aufgaben hat die OB-Netz an die Westnetz GmbH für 

uns als vollintegrierten Netzbetreiber übertragen. 

 

In den beteiligten Bereichen der OB-Netz liegt eine detaillierte Anweisung vor, welche 

die diskriminierungsfreie Umsetzung vorgibt. Wie im Vorjahr gab es im Jahr 2022 

keine Abschaltungen auf Anweisung des vorgelagerten Netzbetreibers. 

 

Das engpassbezogene Einspeisemanagement ist bei der OB-Netz seit dem 

01.10.2021 von den Redispatch 2.0 - Prozessen (gemäß der BDEW-Übergang-

lösung) abgelöst worden. Im Rahmen der Umsetzung des Redispatch ist die OB-Netz 

zur Durchführung von Tests der RD-Prozesse zusammen mit dem vorgelagerten 

Netzbetreiber bereit. Im Jahr 2022 gab es im Netzgebiet der OB-Netz keine 

Leistungsreduzierungen von steuerbaren Erzeugungsanlagen. Für das folgende 

Berichtsjahr (2023) werden ebenfalls keine Engpässe im eigenen Netzgebiet 

erwartet, so dass die OB-Netz nicht als anfordernder Netzbetreiber auftritt. 
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● Veröffentlichungspflichten der Netzgesellschaft 

Die OB-Netz hat ihre Veröffentlichungspflichten, die sich aus dem EnWG und den 

darauf basierenden Verordnungen ergeben, erfüllt. Dadurch wird der diskrimi-

nierungsfreie Zugang zu Netzinformationen für alle Marktteilnehmer sichergestellt. 

 

● Umsetzung der EnWG - Novelle im Hinblick auf die Anforderungen an die Lade-

säulen-, Wasserstoffinfrastruktur und netzdienlichen Speicheranlagen  

a) Ladesäuleninfrastruktur 

Die OB-Netz ist weder Eigentümer von öffentlich zugänglichen Ladepunkten, noch 

entwickelt, verwaltet oder betreibt sie diese. Im Netzgebiet der OB-Netz sind mehrere 

Ladesäulenbetreiber aktiv, deren Ladesäulen von der OB-Netz angeschlossen 

wurden bzw. werden. Zu diesen Ladesäulenbetreibern gehört auch die evo, welche 

unter anderem Ladepunkte im öffentlichen Raum für Mobilitätsanwendungen zur 

Verfügung stellt. In diesem Kontext erbringt die OB-Netz aber nur technische 

Dienstleistungen. Für die eigene Fahrzeugflotte nutzt die OB-Netz eigene Ladepunkte 

auf ihrem Betriebsgelände, diese Ladesäulen und Wallboxen sind nicht öffentlich 

zugänglich. 

 

b) Wasserstoffinfrastruktur 

Dieses Thema ist nicht relevant, weder die evo noch die OB-Netz streben aktuell 

Aktivitäten rund um eine Wasserstoffinfrastruktur an. Bei wahrscheinlich sämtlichen 

Netzbetreibern gibt es Überlegungen zur Zukunft des Gasnetzes, das Thema wird bei 

OB-Netz beobachtet, es sind aber konkret keine Aktivitäten geplant. 

 

c) Netzdienliche Speicheranlagen 

Dieses Thema ist nicht relevant, weder die evo noch die OB-Netz betreiben in den 

Sparten Strom und Gas Speicheranlagen. 

 

 

III. Schulungskonzept 

 
1. Schwerpunkte des Schulungskonzepts 

 
Zu den inhaltlichen Schwerpunkten der Schulungen gehören die Grundsätze des 

Unbundlings, Pflichten der Mitarbeiter sowie die Vorstellung des Gleichbehandlungs-

programms und sich daraus ergebender Verhaltensregeln und Sanktionsmöglichkeiten. 

Ergänzt wird die Schulung um benutzer- und gruppenbezogene Fallbeispiele. Darüber 

hinaus wird die Schulung mittlerweile auch als Informationsveranstaltung genutzt, um die 
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Mitarbeiter mit neuen Vorgaben rund um das Energiewirtschaftsgesetz und den darauf 

aufbauenden Verordnungen vertraut zu machen, zum Beispiel zur Marken- und 

Kommunikationspolitik des Netzbetreibers. Jedem Schulungsteilnehmer wird ein 

Exemplar des Gleichbehandlungsprogramms ausgehändigt.  

 

Die Erstschulung (gleichzeitig Verpflichtung auf das Gleichbehandlungsprogramm) wird 

nach wie vor persönlich durch den Gleichbehandlungsbeauftragten durchgeführt.  

 
2. Geschulte Unternehmens- bzw. Organisationsbereiche oder Personengruppen 

 
Es ist ein vom Personalwesen ausgehender Prozess implementiert, der den Gleich-

behandlungsbeauftragten über jegliche personelle Veränderung informiert. Alle neuen 

Mitarbeiter werden erfasst, geschult und verpflichtet. Unter den Begriff der neuen 

Mitarbeiter fallen auch diejenigen, die nach einem Stellenwechsel erstmals mit Tätig-

keiten für den Netzbetrieb befasst sind.  

 

Um sämtlichen Mitarbeitern der evo und der OB-Netz Gelegenheit zu geben, Schulungs-

inhalte nachzulesen, werden die Schulungsunterlagen im Intranet zur Verfügung gestellt. 

 

Im September 2022 beteiligte sich der Gleichbehandlungsbeauftragte mit einem Vortrag 

an den Einführungstagen der neuen Auszubildenden. 

 

IV. Überwachungskonzept 

 
Der Gleichbehandlungsbeauftragte hat bei Verdacht eines Verstoßes, aber auch für 

stichprobenartige Kontrollen ungehindert Zugang zu allen relevanten Bereichen und 

Unternehmensteilen. Er ist befugt, Mitarbeiter aus diesen Bereichen und Unternehmens-

teilen zu befragen sowie in Akten, Unterlagen und Dateien Einsicht zu nehmen.  

 
In den Schulungen und Verpflichtungen wurde darauf hingewiesen, dass im Falle von 

vorsätzlichen und fahrlässigen Verstößen gegen die Gleichbehandlungsregeln arbeits-

rechtliche Maßnahmen eingeleitet werden können. Im Berichtszeitraum gab es, wie in 

den Vorjahren, keinen Anlass für arbeitsrechtliche Konsequenzen. 

 

Es gab im Berichtszeitraum mehrere Anfragen an den Gleichbehandlungsbeauftragten, 

die nach persönlichen Gesprächen in der Regel mit einer schriftlichen Stellungnahme 

beantwortet wurden. Darüber hinaus kommt der Gleichbehandlungsbeauftragte durch 

die aktive Einbindung in die unter Ziffer II dargestellte Geschäftsprozessanalyse seiner 

Überwachungsfunktion nach. 
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Im Berichtszeitraum haben weder Marktteilnehmer noch die Regulierungsbehörden Be-

schwerden hinsichtlich irgendeiner Form von Diskriminierung an den Gleichbehand-

lungsbeauftragten herangetragen. 

 
 

 

Oberhausen, 31. März 2023 

 

 

 

Andreas Finke 

Gleichbehandlungsbeauftragter 

Energieversorgung Oberhausen AG 

Danziger Straße 31, 46045 Oberhausen 

Tel.: 0208 835-2315  

E-Mail: gleichbehandlungsbeauftragter@evo-energie.de 


